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Protokoll über die öffentliche Sitzung 
 

des Gemeinderats Berghaupten 
 

am 31. Juli 2017 
 

Anwesend: Bürgermeister J. Schäfer 
9 Gemeinderäte  

Beurlaubt/entschuldigt: 
(Grund)  

R. Seiler (Urlaub) 
 

Schriftführer: Ratschreiber R. Hertle 

Bedienstete: Rechnungsamtsleiter R. Vogt 

Ort: Bürgersaal, Altes Schulhaus 

Beginn: 19.30 Uhr 

Ende: 22.15 Uhr 

Seiten:  28 

Anlagen:  1 zu TOP 5 

 

 
 
 
 

Tagesordnung 
 

1. Fragen der Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten 
 

2. Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats 
 

3. 3-streifiger Ausbau der B 33 
hier: Stellungnahme der Gemeinde im Planfeststellungsentwurf 
 

4. Festlegung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2017/18 
 

5. Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet 
 

6. Erneuerung der Koaleszenzabscheideranlage des Feuerwehrgeräte- 
hauses 
 

7. Vorbereitung Bundestagswahl am 24. September 2017 
hier: Festlegung der Wahlvorstände 
 

8. Modernisierung des Abschiedsraumes in der Leichenhalle 
 

9. Aufforstung einer Teilfläche von Flst-Nr. 686 im Obertal 
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10. Aufstellung des Bebauungsplanes „Ortsrand Ost“ im beschleunigten Ver-

fahren nach § 13 a BauGB, hier: Beschlussfassung über eine erneute öf-
fentliche Auslegung aufgrund der vorgenommenen Änderungen § 4 Abs. 3 
BauGB 
 

11. Stellungnahme zu Bauanträgen 
a) Neubau eines Fitnesscenters, Röschbünd 1 
b) Erweiterung des Wohnhauses, Rathausplatz 1 
c) Erweiterung des Wohnhauses, Schwarzwaldstr. 1  
d) Bau eines Treppenhauses und einer Dachgaube, Rosenstraße 2 
 

12. Gewerbepark Vorderes Kinzigtal 
a) Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 
b) Erschließung des Interkommunalen Gewerbegebiets 
c) Anweisung für die Durchführung der vorzeitigen Erschließung 
d) Kostenübernahmevereinbarung mit der Stadt Gengenbach und  
privaten Grundstückseigentümern 
 

13. Auftragsvergabe zur Lieferung einer Urnenwand 
 

14. Mitteilungen der Verwaltung 
 

15. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der Sitzung am 29. Mai  
und 3. Juli 2017 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 1 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
651.21 

 
Fragen der Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten 

 
Diskussionsverlauf:  
 
Der Bürger A. Sälinger von der Bürgerinitiative, die sich gegen den Ausbau der B33 
Richtung Dorf bzw. Gewerbegebiet ausgesprochen hat, stellte fest, dass das Regie-
rungspräsidium im Zusammenhang mit dem dreistreifigen Ausbau der B33, zwar die 
Anregungen aus Berghaupten aufgegriffen und die Planungen auf die Kinzigseite der 
Straße verlegt habe, aus seiner Sicht allerdings nach wie vor zwei Kernforderungen 
nicht erfüllt seien: Zum einen die Forderung nach echten Lärmmessungen anstatt von 
Rechenmodellen und zum anderen der unzureichende Lärmschutz im Vergleich zu 
anderen Abschnitte wie z.B. auf Höhe Elgersweier. Um auch diese Nachbesserungen 
zu erreichen, bat er die Gemeinde um ihre Unterstützung.   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 2 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
 

 
Anfragen aus der Mitte des Gemeinderates 

 
Diskussionsverlauf: 
 
GR J. Bergmann berichtete von Lärmbelästigungen durch eine Feier auf der Klingel-
halde am 22.07.2017 im Zusammenhang mit einer Vermietung für eine private Veran-
staltung.  
 
BM J. Schäfer stellte fest, dass die Verwaltung vom Gemeinderat eine konkrete Hand-
lungsanweisung braucht, sollte man der Ansicht sein, dass die derzeitige Handhabung  
geändert werden müsse. Er werde die Angelegenheit evtl. auf die Tagesordnung einer 
der kommenden Sitzungen nehmen.   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 3 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
651.21 / Herr Schäfer 

 
3-streifiger Ausbau der B 33 
hier: Stellungnahme der Gemeinde im Planfeststellungsverfahren 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Gemeinde hat am 06.05.2014 zur ersten Offenlage im Planfeststellungsverfahren 
umfangreiche Stellungnahmen abgegeben. Weitere Stellungnahmen gab es von pri-
vater Seite und in einer Bürgeraktion im Rahmen einer Unterschriftenliste. Daraufhin 
hat das Regierungspräsidium Freiburg (RP) die Planung überprüft und in wesentlichen 
Bereichen geändert. Die von der Gemeinde und den Bürgern formulierte Forderung 
auf Verschiebung der Ausbautrasse in Richtung Osten, d.h. auf der Kinzigseite, wurde 
erfüllt. Das Plankonzept wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung durch das Re-
gierungspräsidium Freiburg vorgestellt.  
 
Das Schreiben der Gemeinde, in dem die einzelnen Forderungen in der ersten Offen-
lage dargestellt sind, war den Sitzungsunterlagen angeschlossen. Die Verwaltung hat 
die Erfüllung dieser Unterlagen in der nunmehr vorliegenden Planung überprüft.  
 
Zu den einzelnen Punkten wird angemerkt: 
 

1. Das Gewerbegebiet Röschbünd III ist in der Planung richtig und vollständig 
dargestellt. 

2. Die Stellungnahme entfällt infolge der richtigen Planfeststellung.  

3. Durch die Verlegung der Straße in Richtung Osten entfällt diese Stellung-
nahme. Der restlich verbleibende Geländebedarf auf der Westseite der Bun-
desstraße kann akzeptiert werden, weil hier ausschließlich eine Versicke-
rungsmulde mit einem geringen Flächenbedarf dargestellt ist. 

4. Die Stellungnahme entfällt infolge der Planänderung. 

5. Die Stellungnahme entfällt infolge der Planänderung. 

6. Die Stellungnahme entfällt infolge der aktualisierten Liegenschaftskarte. 

7. Das Anwesen Schwarzwaldstraße ist in der aktualisierten Planung als Innen-
bereichsgrundstück gekennzeichnet. 

8. Die unbebauten Grundstücke im Gewerbegebiet Röschbünd III auf Flst-Nr. 
408/25 sind in der Tabelle der Lärmanalyse 2005-Prognose 2030 nicht enthal-
ten. Hier sind nach dem Bebauungsplan Betriebsleiterwohnungen zulässig. 
Nachdem für die Anwesen Im Fruchtfeld 22 und 24 sowie Im Röschbünd 4 
keine Überschreitungen der zulässigen Werte dargestellt sind, ist in der Bera-
tung festzustellen, ob hierzu überhaupt eine Aussage gefordert werden soll.  

9. Für die Anwesen Am Kuhläger 2 und 4 sowie Am Pfuhl 15 und 17 sind keine 
Überschreitungen der Grenzwerte mehr dargestellt.  
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10. Die Stellungnahme entfällt infolge der Planänderung. 

11. Für die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind nur noch Maßnah-
men am Erlenbach in Nordrach vorgesehen. Nachdem in Berghaupten keine 
Maßnahmen aufgezeigt werden können entfällt diese Stellungnahme.  

12. In der bisherigen Planung wurden naturschutzrechtliche Eingriffe im Bereich 
der Gemeindegrundstücke bei der Nordspange auf Flst-Nr. 547/13 und 412/14 
dargestellt. Diese Grundstücke sind im Grunderwerbsplan „als dauernd zu be-
lastende Fläche“ dargestellt. Nachdem diese Grundstücke für Ausgleichsmaß-
nahmen nicht mehr benötigt werden, sollten diese Flächen aus dem Grunder-
werbsplan herausgenommen werden, oder als „zu erwerbende Flächen“ dar-
gestellt werden, mit der entsprechenden Nutzungsaussage.  

13. Die Stellungnahme entfällt infolge Planänderung bzw. wäre wie in Ziffer 12 be-
schrieben näher zu konkretisieren.  

14. Das geplante Bauwerk Nr. 1 für den Hochwassergraben bei Flst-Nr. 425/4 ist 
unverändert im rechten Winkel geplant. Die gemachten Aussagen zu den Be-
denken des Wasserabflusses gelten weiter. Herr Krämer von den Zink-Ingeni-
euren wird die Bedeutung des Bauwerks unter Berücksichtigung der Notwen-
digkeit und Häufigkeit des Wasserstandes bis zur Sitzung abklären. In der Sit-
zung wird berichtet, ob das Bauwerk die notwendige Bedeutung hat, um die 
Forderung aufrecht zu erhalten.  

15. Nach der geänderten Planung und der aktuellen Liegenschaftsdarstellung sind 
zum Grunderwerbsplan keine weiteren Aussagen zu machen.  
 
Für die temporäre Inanspruchnahme des Wirtschaftsweges bei der Markt-
scheune gelten die Aussagen über die Forderung einer ungehinderten Zufahrt 
zur Marktscheune und zum Waldsee weiter.  

Die Planunterlagen der Offenlage können während der Dienststunden im Rathaus ein-
gesehen werden. Weitergehende Vorschläge für die Stellungnahme aus der Mitte des 
Gemeinderats sind in der Sitzung zu benennen.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage. Die Frage nach dem Lärmschutz war für die GR. G. Benz und R. Harter am 
dringendsten. Man solle doch nochmal beim RP nachfragen, warum keine echten Mes-
sungen gemacht wurden bzw. um diese Messungen bitten.  
 
BM J. Schäfer erläuterte, dass genau diese Frage, warum bei den Ausbauplanungen 
der B33 keine Messungen sondern Modelrechnungen gemacht wurden, bereits durch 
das RP beim Erörterungstermin in der Schlosswaldhalle ausführlich erläutert wurde. 
Eine weitere Nachfrage mache aus seiner Sicht daher keinen Sinn.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
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Beschluss: 
 
Dem Entwurf der Verwaltung für ein Antwortschreiben an das RP wird zuge-
stimmt mit redaktionellen Änderungen bei den Ziffern 9, 14 und 15.  
 
Ziffer 9: Die Gemeinde bittet das RP darum, das Schreiben der Bürger A. Sälin-
ger und E. Barth ausreichend zu würdigen.  
 
Ziffer 14: Da noch keine Rückmeldung der Zink-Ing. wegen der Auswirkungen 
vorliegt, wird die Forderung aufrecht erhalten.  
 
Ziffer 15: Bezüglich temporären Inanspruchnahme des Wirtschaftsweges gel-
ten die Aussagen weiterhin.  
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 4 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
461.0 / Frau Lienhard 

 
Kindertagesstätte St. Georg 
Festlegung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2017/18 und 2018/19 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat in einem früheren Grundsatzbeschluss festgelegt, dass sich die 
Elternbeiträge jeweils aktuell an den gemeinsamen Empfehlungen der kommunalen 
Spitzenverbände und der Kirchengemeinschaften orientieren. Das Empfehlungs-
schreiben für die Kindergartenjahre 2017/18 und 2018/19 ist den Sitzungsunterlagen 
angeschlossen. 
 
Letztes Jahr sind die Empfehlungen im Hinblick auf die Verbesserungen bei der Ein-
gruppierung ausgesetzt worden. Für das Kindergartenjahr 2017/18 wurde 2016 eine 
Anpassung zwischen 6 und 8 % angedacht. Um die Entwicklung der Elternbeiträge 
nicht sprunghaft ansteigen zu lassen, war es 2016 in das Ermessen der Träger gestellt 
worden, für das Kindergartenjahr 2016/17 eine eigene Erhöhung festzulegen. Der Ge-
meinderat hat sich damals gegen eine eigene Erhöhung ausgesprochen.  
 
Nun haben sich die Kirchen und die Kommunalen Landesverbände auf 8 % im Kinder-
gartenjahr 2017/208 geeinigt. Für 2018/19 wird die übliche Steigerungsrate von 3 % 
angewandt.  
 
Die neuen Sätze für die Kindertagesstätte Berghaupten sind auf der Grundlage der 
gemeinsamen Empfehlung ermittelt und sind als Anlage für die jeweilige Gruppenform 
beigefügt. In roter Schrift ist jeweils die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr eingetragen. 
 
Frau Michatz von der Verrechnungsstelle Offenburg bittet um Beratung im Gemeinde-
rat, ob man die doch deutliche Steigerung im Kleinkindbereich gleichmäßig auf zwei 
Jahre verteilen kann. Am Beispiel der Kleinkindbetreuung XL bei einer Familie mit ei-
nem Kind beträgt die Steigerung über die beiden Kindergartenjahre insgesamt 79 
Euro. Wenn man es auf zwei Jahre verteilen würde, ergeben sich folgende Beiträge: 
2017 = 416 Euro (statt 444 Euro), 2018 = 456 Euro. 
 
In der Beratung ist festzulegen, ob dem Antrag der Verrechnungsstelle zugestimmt 
wird.  
 
Die Verwaltung spricht sich für eine sofortige Erhöhung unter Anwendung der von den 
Spitzenverbänden festgelegten Elternbeiträge aus. Dies würde auch den bisherigen 
Grundsätzen entsprechen.  
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Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 
Nach der Diskussion wurde über den Antrag der Verwaltung, den Empfehlungen der 
kommunalen Spitzenverbände zu folgen und dem Antrag von GR R. Harter, die Erhö-
hung abweichend auf 2 Jahre zu verteilen, nacheinander abgestimmt. Eine knappe 
Mehrheit des Gemeinderats sprach sich dafür aus, von der bisherigen Linie abzuwei-
chen und die Erhöhungen wie von der kath. Verrechnungsstelle empfohlen, auf zwei 
Jahre zu verteilen. 
 

 
Beschluss 1: 
 
Die Elternbeiträge werden zum nächst möglichen Zeitpunkt auf der Grundlage 
der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchengemein-
schaften festgelegt.   
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten:0  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

 X 4 6  
 
 
Beschluss 2: 
 
Die von den kommunalen Spitzenverbänden und der Kirchengemeinschaften 
empfohlenen Erhöhungen werden verteilt auf 2 Jahre umgesetzt.  
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten:0  
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

 X 6 4  
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 5 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
131.22 / Herr Schäfer 

 
Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Es war angedacht, in der Sitzung die Auftragsvergabe für einen Löschwasserbrunnen 
beschließen zu lassen. Nachdem jedoch für die Variante eines Tiefbrunnens bei dem 
die Wasserentnahme mittels Saugleistung der Feuerwehrpumpen erfolgt, keine Ga-
rantie einer ausreichenden Wasserversorgung besteht, werden andere Lösungen ge-
sucht. Die Zink-Ingenieure wollten hierzu Vorschläge erarbeiten. Die möglichen Vari-
anten sind jedoch noch nicht ausreichend vorstellbar, um eine Entscheidung treffen zu 
können. Am 21. Juli findet nochmals eine Besprechung statt. Über das Besprechungs-
ergebnis wird in der Sitzung berichtet.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage und den nachgereichten Unterlagen zu den 4 Varianten (siehe Anlage 1).  
 
Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile soll das Ingenieurbüro damit beauftragt wer-
den, die Variante 3 weiterzuverfolgen und dabei auch die Notstromversorgung für die 
Pumpen abzuklären.  
 

 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung erhält den Auftrag, zusammen mit dem Ingenieurbüro die Vari-
ante 3 (Löschwassertiefbrunnen mit Unterwasserpumpe) weiterzuverfolgen und 
dabei auch die Notstromversorgung für die Pumpen abzuklären.  
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 6 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
131.1 / Herr Schäfer 

 
Erneuerung der Koaleszenzabscheideranlage des Feuerwehrgerätehauses 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Mit den Zink-Ingenieuren war besprochen, die Ausschreibung der Erneuerung der Ko-
aleszenzabscheideranlage so vorzunehmen, dass die Entscheidung über die Vergabe 
der Arbeiten auf die Tagesordnung dieser Sitzung genommen werden kann. Im Juni 
haben die Zink-Ingenieure jedoch mitgeteilt, dass die Voruntersuchungen noch fol-
gende Feststellungen ergaben: 
 

 Die Schmutzwasseranschlussleitung des Bauhofes weist einen starken Wur-
zeleinwuchs auf und muss erneuert werden. Die Trasse liegt zum Teil unter 
dem angedachten Waschplatz. Die Kosten belaufen sich auf ca. 9.000 Euro. 

 Die Regenwasseranschlussleitung vom Raiffeisenmarkt weist Schäden auf. 
Außerdem ist sie zu schwach dimensioniert und muss vergrößert werden, um 
auch das Oberflächenwasser der Bauhoffläche aufnehmen zu können. Die 
Kosten belaufen sich auf ca. 14.000 Euro. 

 Die Kosten des Rückbaus des Abscheiders waren nicht in der Kostenschät-
zung enthalten. Diese wurden der Baumaßnahme „Erweiterung der Fahrzeug-
halle des Feuerwehrhauses“ zugeordnet. Nachdem diese Baumaßnahme zu-
rückgestellt ist, entstehen zusätzliche Kosten. In diese Kosten wurden zusätz-
lich Entsorgungskosten von ca. 8.000 Euro für den belasteten Boden. 

Es ergeben sich somit Bruttokosten von ca. 125.000 Euro, gegenüber der bisherigen 
Kostenannahme von 66.000 Euro. Weiter teilen die Zink-Ingenieure mit, dass aufgrund 
der derzeitigen Auslastung der für die Ausführung in Frage kommenden Betriebe eine 
genaue Kostenermittlung sehr schwierig sei. Die Verwaltung hat daraufhin die Aus-
schreibung der Maßnahme zunächst gestoppt und möchte das weitere Vorgehen mit 
dem Gemeinderat besprechen. Den Sitzungsunterlagen war das nunmehr vorliegende 
Planungskonzept, in dem die entsprechenden Leitungen eingetragen sind, ange-
schlossen. Darin ist auch der geänderte Standort des Waschplatzes dargestellt. Die 
Verwaltung ist derzeit auch mit der Stadt Gengenbach im Gespräch über die gemein-
same Einrichtung eines Waschplatzes beim Klärwerk. Der Stadt Gengenbach ist noch 
nicht soweit, dass konkrete Aussagen gemacht werden können. Die Verwaltung 
schlägt deshalb folgendes Vorgehen vor: 
 

 Der Waschplatz wird nicht mehr direkt vor der Leichenhalle geplant, sondern 
entlang der Bauhofgarage. Die technischen Vorteile werden in der Sitzung er-
läutert. Damit kann die Erneuerung der Schmutzwasserleitung des Bauhofes 
getrennt beurteilt werden. Ob der Waschplatz tatsächlich hergestellt wird, wird 
entschieden, sobald ein gemeinsamer Waschplatz mit der Stadt Gengenbach 
besprochen werden kann, oder eine eigenständige Lösung aus Sicht des Ge-
meinderats bevorzugt wird.  

 Die Erneuerung der Abscheideranlage mit dem im Plan gekennzeichneten 
Standort sowie die Erneuerung der Regenwasserleitung beim Raiffeisenmarkt 
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und vom Bauhofvorplatz werden durchgeführt. An diese Anlagen werden die 
Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses sowie die beiden Garagen des 
Bauhofes angeschlossen. Darin eingeschlossen ist der überdache Waschplatz 
für die Reinigung der Kleingeräte.  

 Für den Fall, dass der Waschplatz bei der Bauhofgarage nicht errichtet wird, 
müsste für den Bauhof der Waschplatz für die Kleingeräte vergrößert werden, 
damit an diesem Standort auch die Winterdienstfahrzeuge gewaschen werden 
könnten. Diese Lösung bevorzugt Bauhofleiter Bruder. Die Verwaltung hält 
diese Lösung nicht für so sinnvoll, sondern strebt für die Feuerwehrfahrzeuge 
und größeren Fahrzeuge des Bauhofes eine interkommunale Lösung oder die 
Eigenvariante eines Waschplatzes wie im Plan dargestellt an.  

In der Beratung soll vor allem zu der Frage der Anlegung eines Waschplatzes für die 
größeren Fahrzeuge eine Entscheidung getroffen werden.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 
Vor dem Hintergrund der enorm gestiegenen Kosten und der ungeklärten Bedarfe von 
Feuerwehr und Bauhof sah sich der Gemeinderat außer Stande, zum jetzigen Zeit-
punkt eine Entscheidung zu treffen. Vor der nächsten Sitzung soll dazu eine Ortsbe-
sichtigung stattfinden.  
 

 
Beschluss: 
 
Die Angelegenheit wird vertagt.  
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 7 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
062.35 / Herr Hertle 

 
Vorbereitungen der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24.09.2017 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag finden am 24.09.2017 statt. Zur Vorberei-
tung sind nach § 9 Bundeswahlgesetz nunmehr die Wahlorgane zu bilden. Nach § 9 
Abs. 1 werden die Wahlvorsteher sowie ihre Stellvertreter von der Landesregierung 
oder der von ihr bestimmten Stelle ernannt. Die Verordnung der Landesregierung Ba-
den-Württemberg zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Bundeswahlgesetz 
vom 07.05.1980 regelt im § 1 Abs. 2, dass die Wahlvorsteher und ihre Stellvertreter 
von der Gemeinde ernannt und die Beisitzer der Wahlvorstände von der Gemeinde 
berufen werden. Die Geschäfte der Gemeindebehörde als Wahlbehörde gehören zu 
den Geschäften der laufenden Verwaltung und werden daher im Sinne des § 44 Abs. 
2 der Gemeindeordnung vom Bürgermeister in eigener Zuständigkeit erledigt. Damit 
ist der Bürgermeister Kraft seines Amtes dafür zuständig, Wahlvorsteher sowie ihre 
Stellvertreter und die Beisitzer zu ernennen bzw. berufen. 
Nach § 8 Abs. 3 Bundeswahlgesetz trifft die Landesregierung die Anordnung über das 
Einsetzen der Briefwahlvorstände. § 1 Abs. 3 der Verordnung der Landesregierung zur 
Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Bundeswahlgesetz beinhaltet die Rege-
lung, dass der Kreiswahlleiter diese Anordnung nach § 8 Abs. 3 trifft. Der Kreiswahl-
leiter hat bereits am 03.02.2017 bestimmt, dass Berghaupten wie in der Vergangenheit 
auch das Briefwahlergebnis selbst ermittelt bzw. feststellt und dazu einen Briefwahl-
vorstand bildet. Deshalb beruft in unserem Fall die Gemeinde, nach § 44 Abs. 2 GemO 
der Bürgermeister, den Vorsteher des Briefwahlvorstandes und seine Stellvertreter so-
wie die Beisitzer. 
Die Gemeinde bildet einen allgemeinen Wahl- und einen Briefwahlbezirk.  
Es sind somit folgende Wahlorgane zu bilden:  
 

(Allgemeiner) Wahlvorstand für den Gemeindewahlbezirk : 
(Besetzung: Berufung durch den Bürgermeister, Anzahl: 9 Beisitzer wg. 3-Schicht-Betrieb  
mit je 3 Beisitzern plus Vorsitzender oder Stellvertreter = 4 pro Schicht plus Wahlhelfer) 

 

Vorsitzender (=Wahlvorste-
her): 

 

Stellvertretender Vorsitzender  
Beisitzer (min. 3, max. 7): 1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9. Ratschreiber Ralf Hertle* 

Bemerkung: * ist gleichzeitig Schriftführer! 

 
Beschlussfähigkeit Wahlvorstand Bundestag (§ 6 Abs. 9 BWO):  
Während der Wahlhandlung: mind. 3 Mitglieder,  
bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses: mind. 5 Mitglieder,  
darunter jeweils mind. Wahlvorsteher oder Stellvertreter plus Schriftführer oder Stell-
vertreter 
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Wahlvorstand für die Briefwahl: 
(Besetzung: Berufung durch den BM) 

 

Vorsitzender (=Wahlvorste-
her): 

 

Stellvertretender Vorsitzender  
Beisitzer (min. 3, max. 7): 1.  

2.  
3.  
4. Rechnungsamtsleiter Robert Vogt 

Bemerkung: Einer der Beisitzer ist gleichzeitig Schriftführer!   

 
Beschlussfähigkeit Briefwahlvorstand Bundestag (§ 7 Nr. 6 BWO):  
Bei der Zulassung oder Zurückweisung von Wahlbriefen: mind. 3 Mitglieder,  
bei der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses: mind. 5 Mitglieder,  
darunter jeweils mind. Wahlvorsteher oder Stellvertreter plus Schriftführer oder Stellvertreter 
 
Personalbedarf insgesamt für alle Wahlgremien:  
11 (allg. WV) + 6 (Briefwahl) = 17 abzgl. BM, Vogt, Hertle u. 10 GR = 4.  
 
Die Verwaltung geht davon aus, dass die Mitglieder des Gemeinderats für die Besetzung der 
Wahlvorstände zur Verfügung stehen. Inzwischen hat Bernd Zehnle seine Bereitschaft erklärt, 
als Wahlhelfer mitzuwirken. Die Fraktionen werden daher gebeten, für die 3 restlichen Positi-
onen Vorschläge zu machen. Bereits bewährt haben sich bei den letzten Wahlen u.a. Christian 
Geiger, Frank Grim, Beate Sommerfeld, Heiko Engelhard, Heike Schappacher, Arno Armbrus-
ter, Tino Schappacher.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 
Von den Fraktionen wurden folgende Personen vorgeschlagen:  
 
 CDU: Frank Grim, Heiko Engelhardt, Tino Schappacher 
 FWG: Arno Armbruster, Bernd Zehnle 
 SPD: Albert Roth, Christian Geiger 

 
 
Beschluss: 
 
keiner  
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 8 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
752.21 / Herr Schäfer 

 
Modernisierung des Abschiedsraumes in der Leichenhalle 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Gemeinderat ist über die Modernisierung des Abschiedsraumes in der Leichen-
halle informiert. Die Erneuerung der Fenster ist bereits beschlossen und der Auftrag 
an die Fa. Hilsinger erteilt. Die Verwaltung hat inzwischen auch die Auftragserteilung 
zur Erneuerung der Eingangstür an die Fa. Jilg vorgenommen.  
 
Weitere Angebote wurden zu den Gewerken Wandbehang, Gipserarbeiten und Bo-
denbelag eingeholt. Es ist derzeit sehr schwierig, überhaupt Angebote zu erhalten. 
Derzeit liegen nur jeweils ein Angebot von der Fa. Bergmann für den Bodenbelag so-
wie der Fa. Schulz für die Verkleidung der Innenwände vor. Die Verwaltung beabsich-
tigt eine freihändige Vergabe vorzunehmen. In der Sitzung werden die angedachten 
Maßnahmen beschrieben und die Materialvorschläge gezeigt. Die restlichen Arbeiten 
wie Verbreiterung einer Tür und Verkleidung der Fenster im Obergeschoss sollen 
durch den Bauhof erledigt werden. Die Verwaltung beantragt die Zustimmung zur 
Durchführung der Maßnahmen und Ermächtigung zur Auftragserteilung wie vorgetra-
gen.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage. Für die Dauer der Aussprache und Beschlussfassung trat GR J. Bergmann als 
Bieter wegen Befangenheit vom Ratstisch ab und nahm so lange im Zuhörerbereich 
Platz.  
 

 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wurde ermächtigt, die anstehenden Arbeiten freihändig ohne 
weitere Beteiligung des Gemeinderats zu vergeben.  
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 9 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
854.4 / Herr Schäfer 

 
Aufforstung einer Teilfläche von Flst-Nr. 686 im Obertal 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Aufforstungsantrag war den Sitzungsunterlagen beigefügt. Aus Sicht der Verwal-
tung bestehen keine Gründe, die eine Ablehnung rechtfertigen. Auf dem Grundstück 
wurde bereits im Jahr 2015 der Aufforstung von Teilfläche zugestimmt. Im Lageplan 
sind diese Flächen schraffiert gekennzeichnet. Die Antragsfläche mit 28 ar grenzt di-
rekt daran an. Den Sitzungsunterlagen war ebenfalls der Wortlaut des § 29 a LLG, aus 
dem sich die Versagungsgründe ergeben, angeschlossen. Die Verwaltung befürwortet 
die Zustimmung zur Aufforstung.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 
GR J. Bergmann sprach sich als einziger gegen die geplante Aufforstung aus, weil 
sie seiner Ansicht nach nicht mit dem Landschaftsbild und dem Naturhaushalt verein-
bar ist.  
 

 
Beschluss: 
 
Der beantragten Aufforstung wird zugestimmt.  
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

 X 9 1  
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 10 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41 „Ortsrand Ost“ / 
Frau Lienhard 

 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Ortsrand Ost“ im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13 a BauGB 
hier: Beschlussfassung über eine erneute öffentliche Auslegung aufgrund der 
vorgenommenen Änderungen § 4a Abs. 3 BauGB 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 20.04.2015 hat die Verwaltung dem Ge-
meinderat die Abwägungstabelle mit den Stellungnahmen aus der durchgeführten öf-
fentlichen Auslegung und Anhörung der berührten Träger und sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach § 3 Abs. 2, 3 BauGB vorgelegt. Die Stellungnahmen wurden zur 
Kenntnis genommen und wie vorgeschlagen abgewogen und wurden vom Planungs-
büro Fischer im neuen Entwurf des zeichnerischen und textlichen Teils berücksichtigt.  
Aufgrund der Änderungen ist eine erneute Offenlage erforderlich. Bevor man aber in 
eine erneute Offenlage gehen konnte, musste noch die vom Landratsamt Orten-
aukreis, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, geforderte Altlastenuntersuchung 
auf dem Grundstück Flst.-Nr. 424/9, Altstandort „Schrauben- und Eisenwarenfabrik 
Laue“ durchgeführt werden. Das Institut für angewandte Geologie in Willstätt wurde 
beauftragt, dieses Gutachten zu erstellen. Das Gutachten wurde in mehreren Schritten 
im Jahr 2016 durchgeführt und dem Landratsamt zur Stellungnahme vorgelegt.  
 
Auszug aus der Stellungnahme vom Landratsamt Ortenaukreis vom 21.12.2016: 
2.1 Vorgaben 
2.1.1. Für die betroffenen Flächen der o.a. Altablagerungen sind aus Sicht der Altlas-
tenbearbeitung keine weiteren Maßnahmen i.R. des Bebauungsplanverfahrens erfor-
derlich.  
2.1.2. Die Altstandorte (Obj. Nr. 04293 und 06435) unter Ziffer 1.1. und 1.2 sind ent-
sprechend der Ausdehnung auf beiliegendem Plan gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als 
Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet ist, zu kenn-
zeichnen. 
2.1.3 
Allg. Vorgabe 
In den schriftlichen Teil des Bebauungsplanes ist der Sachstand für die unter Ziffer 1 
beschriebenen Flächen aufzunehmen. 

 
Die komplette Stellungnahme vom Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz haben 
wir als Anlage beigefügt. 
 
Das Landratsamt Ortenaukreis kommt dabei zum Ergebnis, dass dem Bebauungs-
planentwurf vorbehaltlich der Umsetzung der unter Ziffer 2.1 genannten Maßgaben 
zugestimmt werden kann. Die Vorgaben wurden in den Entwurf des zeichnerischen 
und schriftlichen Teils vom Planungsbüro Fischer aufgenommen.   
 
Die erneute Offenlage kann nun beschlossen und durchgeführt werden.  
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Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
 

 
Beschluss: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 31.07.2017 wird gebilligt 
und nach § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegt. Stellungnahmen dürfen 
nur noch zu den geänderten oder ergänzten Teilen des Bebauungsplanentwur-
fes vorgebracht werden.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X    
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 11a 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Im Rösch-
bünd 1 und 4 / Frau Lien-
hard 

 
Neubau eines Fitnesscenters mit Cafeteria, Schwimmbad und zugehörigen Ne-
benräumen 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Rösch-
bünd II“ und ist nach § 30 BauGB zu bewerten. Der Bauherr beabsichtigt den Neubau 
eines Fitnesscenters mit Cafeteria, Schwimmbad und zugehörigen Nebenräumen. Das 
Bauvorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes bis auf den unter-
geordneten Bauteil (in der Ansicht rot markiert). Die max. Höhe von 10 m wird um 0,72 
m überschritten. Die Überschreitung der max. zulässigen Gebäudehöhe bezieht sich 
nur auf den 3-geschossigen Gebäudeteil (Turm mit Flachdach) mit einer Grundfläche 
von 58,50 m². Der Bauherr beantragt die Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes. Die Verwaltung hat keine Bedenken.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
 

 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Rösch-
bünd II wird zugestimmt.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X    
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 11b 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Rathaus-
platz 1 / Frau Lienhard 

 
Umbau und Erweiterung eines Wohnhauses, Rathausplatz 1 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Innerortsbereich und ist nach § 34 BauGB zu be-
werten. Der Bauherr beabsichtigt einen Anbau im Erdgeschoss im südlichen Bereich 
des Anwesens. Über dem Anbau wird ein Balkon für die Wohnung im Obergeschoss 
errichtet. Die Verwaltung hat keine Bedenken.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
 

 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X    
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 11c 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Schwarz-
waldstraße 1 / Frau Lien-
hard 

 
Erweiterung und Sanierung der Dachgauben auf der West- und Ostseite eines 
Mehrfamilienwohnhauses, Schwarzwaldstraße 1 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Rösch-
bünd“ und ist nach § 30 BauGB zu bewerten. Der Bauherr beabsichtigt die Erweiterung 
und Sanierung der Dachgauben des Mehrfamilienwohnhauses. Das Bauvorhaben ent-
spricht nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Die Gesamtlänge der Dach-
gauben darf nicht mehr als 1/3 der zugehörigen Gebäudeseitenlängen betragen. Auf 
der Ostseite wird diese Vorschrift um 2,55 m und auf der Westseite um 3,85 m über-
schritten. Der Bauherr beantragt die Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, um durch die Erweiterung der Dachgauben eine verbesserte Wohnquali-
tät bzw. zusätzlicher Wohnraum in den Wohnungen im Dachgeschoss zu schaffen. 
Die Verwaltung hat keine Bedenken.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
 

 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird unter Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zugestimmt.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
  
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 11d 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Rosen-
straße 2 / Frau Lienhard 

 
Bau eines Treppenhauses und einer Dachgaube, Rosenstraße 2 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am vor-
deren Dorfberg“ und ist nach § 30 BauGB zu bewerten. Der Bauherr beabsichtigt den 
Anbau eines Treppenhauses und einer Dachgaube. Die Verwaltung hat keine Beden-
ken.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
 

 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt. 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 12 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
 / Herr Schäfer 

 
Gewerbepark Vorderes Kinzigtal 
a) Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 
b) Erschließung des Interkommunalen Gewerbegebiets, 
c) Anweisung für die Durchführung der vorzeitigen Erschließung 
d) Kostenübernahmevereinbarung mit der Stadt Gengenbach und privaten  
    Grundstückseigentümern 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Stadt Gengenbach hat auf den 25. Juli 2017 den Termin für die nächste Verbands-
versammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Vorderes Kinzigtal gelegt. Die Auf-
nahme der Beratungspunkte auf eine Tagesordnung des Gemeinderats vor der Sit-
zung war nicht mehr möglich. Die Vertreter der Gemeinde werden deshalb die Be-
schlüsse unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats mittragen. Auf die 
Sitzungsvorlage wird verwiesen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die zu treffen-
den Beschlüsse so schlüssig sind, dass eine Zustimmung erfolgen kann. Sollte dies 
nicht so gesehen werden, wäre die Verwaltung für eine Mitteilung dankbar.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage. Weil er das Gewerbegebiet grundsätzlich ablehnt, stimmte GR J. Bergmann 
auch gegen die aktuellen Beschlüsse.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion mehr-
heitlich zu.  
 

 
Beschluss: 
 
Den Beschlussvorlagen für die Verbandsversammlung des Gewerbeparks für 
die Sitzung am 25. Juli 2017 wird zugestimmt.  
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

 X 9 1  
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31.07.2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 13 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
752.42 / Frau Lienhard 

 
Auftragsvergabe zur Lieferung einer Urnensäulenwand 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Die bestehende Urnensäulenwand ist nahezu belegt (4 freie Kammern). Um künftigen 
Bestattungswünschen entsprechen zu können, sollte die nächste Urnenwand aufge-
stellt werden. Der Standort soll entlang der Friedhofsmauer zwischen Leichenhalle und 
dem Beinerhäuschen sein. Das Angebot der Fa. Kronimus war den Sitzungsunterla-
gen angeschlossen. Die Verwaltung beantragt die Zustimmung zur Auftragserteilung. 
Ein Haushaltsansatz ist nicht vorhanden. Die Mitteldeckung soll durch Mehreinnahmen 
bei der Gewerbesteuer erfolgen.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Verwaltungsvorschlag ohne längere Diskussion zu.  
 

 
Beschluss: 
 
Der Auftragserteilung zur Lieferung der Urnensäulenanlage wird zugestimmt. 
Die Mitteldeckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Mehreinnah-
men bei der Gewerbesteuer.  
 

 
Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 
Grund:  
 
 

 
Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 14a) 

Aktenzechen/Bearbeiter 
 
701.6 / Herr Vogt 

 
Abrechnung 2016 – Kanalaufseher  

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Stadtwerke Gengenbach haben die Abrechnung für den gemeinsamen Kanalauf-
seher für das Jahr 2016 vorgelegt. Abrechnungsgrundlage für die Kosten des Ka-
nalaufsehers bildet eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Gen-
genbach und der Gemeinde Berghaupten aus dem Jahr 1989, zuletzt geändert am 
23.04.1996.  
 
Der Anteil der Gemeinde Berghaupten beträgt 20 % der Personalkosten (incl. 25 % 
Verwaltungskostenzuschlag) zzgl. eines Pauschalbetrages für Fahrzeug- und Arbeits-
platzkosten, vermindert um die Gebühreneinnahmen aus den Entwässerungs-anträ-
gen. 
 
Die Abrechnungsunterlagen waren der Verwaltungsvorlage beigefügt. 
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 14 b) 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
112.05 / Herr Hertle 

 
Mitteilungen der Verwaltung 
Hier: Ergebnisse der innerörtlichen Geschwindigkeitskontrollen 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Landratsamt Ortenaukreis hat am Vormittag des 17.05. und 07.07.2017 in der 
Bellenwaldstraße (50 km/h) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.  
 
Ergebnis vom 17.05.2017:  
Von insgesamt 1.594 gemessenen Fahrzeugen wurden 93 wegen Geschwindigkeits-
übertretungen beanstandet.  
Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 80 km/h (Toleranz abgezogen). 
 
Ergebnis vom 07.07.2017:  
Von insgesamt 1.730 gemessenen Fahrzeugen wurden 124 wegen Geschwindigkeits-
übertretungen beanstandet.  
Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 83 km/h (Toleranz abgezogen). 
 
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31.07.2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 14c 

Aktenzechen/Bearbeiter 
 
130.2 / Herr Vogt 

 
Abrechnung 2016 – Feuerwehrgerätewart  

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Stadt Gengenbach hat die Abrechnung für den hauptamtlichen Feuerwehrgeräte-
wart für das Jahr 2016 vorgelegt. Die Gesamtkosten - Personalkosten, Arbeitsplatz-
pauschale und IT-Zulagen – beliefen sich auf 50.680,25 €. Insgesamt wurden vom 
Gerätewart 1.915,30 Stunden erbracht. 
 

Die Abrechnung gliedert sich in die 5 Teilbereiche. 3 Teilbereiche beinhalten Arbeits-
leistungen für die Feuerwehren in Gengenbach, Ohlsbach und Berghaupten. Ein wei-
terer Teilbereich beinhalten Stunden für die Schlauchpflege. Die Schlauchpflege wird 
nach einem pauschalierten Zeitaufwand von 12 Minuten je Schlauch abgerechnet und 
den einzelnen Gemeindefeuerwehren in Summe zugeordnet. Der fünfte Teilbereich 
beinhaltet Stunden die auf alle Feuerwehren anteilig auf die vor Ort geleisteten Ar-
beitsstunden umgelegt werden. Hierzu zählen Lohnfortzahlungen für Feiertage, Urlaub 
u. ä.  
 

Der Anteil der Gemeinde Berghaupten an den Kosten beträgt 7.436,05 € und liegt 
damit unter dem Haushaltsansatz von 8.000,00 €.  

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 
Termin 
 
31. .Juli 2017 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 15  

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
022.33  / Herr Schäfer 

 
Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus den Sitzungen am 29. Mai und 
3. Juli 2017 

 
Sachverhalt und Begründung: 
 
In der Gemeinderatssitzung am 29. Mai 2017 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 Als künftiger Bauhofmitarbeiter wurde Thomas Schnaitter gewählt. 
 Die Verwaltungsfachangestellt Melissa Decker wurde in nächst höhere Vergü-

tungsgruppe eingruppiert. 
 Dem Kauf des Grundstücks Flst-Nr. 424/9, Kinzigstr. 9 wurde zugestimmt.  

In der Gemeinderatssitzung am 3. Juli 2017 wurde dem Verkauf eines Gewerbegrund-
stücks im Gewerbegebiet Röschbünd an die Fa. Kaletta zugestimmt.  
 

 
Diskussionsverlauf:  
 
BM J. Schäfer erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvor-
lage.  
 

 
Beschluss: 
 
Es wird Kenntnis genommen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

      Schäfer             Hertle 
(Bürgermeister)     (Protokollführer) 

 
 
 
 
 
 
 
(Gemeinderat)   (Gemeinderat)   (Gemeinderat) 
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Gemeinde BerghauptenGewerbegebiet Röschbühnd III, LöschwasserversorgungKostenschätzung Variante 1

Pos. Bezeichnung Einheitspreis Gesamtpreis1. Erstellen eines Löschwassersaugbrunnens1.1 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €1.2 Bohrung und Brunnenausbau Ø 1000mm 1 psch 16.000,00 € 16.000,00 €1.3 Pumpversuche 1 psch 2.500,00 € 2.500,00 €1.4 Brunnenausrüstung 1 psch 3.000,00 € 3.000,00 €1.5 Erd- und Pflasterarbeiten 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €Summe 1 Erstellen eines Löschwassersaugbrunnens 31.500,00 €2. Versuchsbohrungen  2.1 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen 1 psch 1.500,00 € 1.500,00 €2.2 Bohrung und Ausbau Ø 324 mm 1 psch 6.000,00 € 6.000,00 €2.3 Pumpversuche 1 psch 3.000,00 € 3.000,00 €2.4 Brunnenausrüstung 1 psch 1.000,00 € 1.000,00 €2.5 Erd- und Pflasterarbeiten 1 psch 1.000,00 € 1.000,00 €Summe 2 Versuchsbohrungen 12.500,00 €Zusammenstellung1. 31.500,00 €2. 12.500,00 €Zwischensumme 44.000,00 €+ 10 % für Kleinleistung 4.400,00 €Bausumme netto 48.400,00 €+ 19 % Mehrwertsteuer 8.360,00 €Bausumme brutto 56.760,00 €+ ca. 20% 11.352,00 €Gesamtsumme brutto 68.000,00 €Gesamtsumme netto 57.142,86 €

Löschwasser(LW)-BrunnenVariante 1:

Erstellen eines LöschwassersaugbrunnensVersuchsbohrungen

Unvorhersehbares, Verschiedenes, Gebühren, Ingenieurleistungen und zur Aufrundung

Anzahl/Einheit

1



Gemeinde BerghauptenGewerbegebiet Röschbühnd III, LöschwasserversorgungKostenschätzung Variante 2

Variante 2: Löschwasser(LW)-Behälter neu gebraucht Gebrauch ohne DIN neu gebraucht Gebrauch ohne DIN Pos. Bezeichnung Einheitspreis Gesamtpreis Gesamtpreis Gesamtpreis Gesamtpreis Gesamtpreis Gesamtpreis1. Löschwasserbehälterneue Löschwasserbehälter aus PEa) Inhalt = 50 m³, DIN-konforme Ausführung als LW-Behälter, liefern und versetzen 2 Stück        18.000,00 € 36.000,00 €b) Inhalt = 100 m³, DIN-konforme Ausführung als LW-Behälter, liefern und versetzen 3 Stück        36.000,00 € 108.000,00 €gebrauchte LW-Behälter aus Stahl  c) Inhalt = 50 m³, DIN-konforme Ausführung als LW-Behälter, liefern und versetzen 2 Stück        13.500,00 € 27.000,00 €d) Inhalt = 100 m³, DIN-konforme Ausführung als LW-Behälter, liefern und versetzen 3 Stück        19.000,00 € 57.000,00 €e) Inhalt = 50 m³, ohne DIN-konforme Ausführung als LW-Behälter, liefern und versetzen 2 Stück          9.000,00 € 18.000,00 €f) Inhalt = 100 m³, ohne DIN-konforme Ausführung als LW-Behälter, liefern und versetzen 3 Stück        14.000,00 € 42.000,00 €2. Erdarbeitena) für 50 m³ Behälter:Erdarbeiten für Aushub und Andecken der Behälter, inkl. Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen sowie Verkehrssicherung 2 Stück          8.500,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 €b) für 100 m³ Behälter:Erdarbeiten für Aushub und Andecken der Behälter, inkl. Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen sowie Verkehrssicherung 3 Stück        13.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 €3. Hydraulische Ausrüstung zur Herstellen einer Verbindung zur TW-Leitung 1 psch          5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €Bausumme netto 58.000,00 € 49.000,00 € 40.000,00 € 152.000,00 € 101.000,00 € 86.000,00 €+ 19 % Mehrwertsteuer 11.020,00 € 9.310,00 € 7.600,00 € 28.880,00 € 19.190,00 € 16.340,00 €Bausumme brutto 69.020,00 € 58.310,00 € 47.600,00 € 180.880,00 € 120.190,00 € 102.340,00 €+ ca. 20% 13.980,00 € 11.690,00 € 9.400,00 € 36.120,00 € 24.810,00 € 20.660,00 €Gesamtsumme brutto 83.000,00 € 70.000,00 € 57.000,00 € 217.000,00 € 145.000,00 € 123.000,00 €Gesamtsumme netto 69.747,90 € 58.823,53 € 47.899,16 € 182.352,94 € 121.848,74 € 103.361,34 €
Unvorhersehbares, Verschiedenes, Gebühren, Ingenieurleistungen und zur Aufrundung

Anzahl/Einheit
300 m³ (3 x 100 m³)100 m³ (2 x 50 m³)

2



Gemeinde BerghauptenGewerbegebiet Röschbühnd III, LöschwasserversorgungKostenschätzung Variante 3

1. Erstellen eines Löschwassertiefbrunnens1.1 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €1.2 Bohrung Ø 800mm, Tiefe = 25 m 1 psch 10.500,00 € 10.500,00 €1.3 Brunnenausbau 1 psch 9.000,00 € 9.000,00 €1.4 Pumpversuche 1 psch 3.600,00 € 3.600,00 €1.5 Technische Ausrüstung 1 psch 22.000,00 € 22.000,00 €1.6 Erd- und Pflasterarbeiten 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €1.7 Brunnenabschluss 1 psch 5.000,00 € 5.000,00 €Zwischensumme 60.100,00 €+ 10 % für Kleinleistung 6.010,00 €Bausumme netto 66.110,00 €+ 19 % Mehrwertsteuer 11.419,00 €Bausumme brutto 77.529,00 €+ ca. 20% 15.583,00 €Gesamtsumme brutto 93.000,00 €Gesamtsumme netto 78.151,26 €

Variante 3:

Unvorhersehbares, Verschiedenes, Gebühren, Ingenieurleistungen und zur Aufrundung

Löschwasser(LW)-Tiefbrunnen mit U-Pumpe
Pos. Bezeichnung Anzahl / Einheit Einheitspreis Gesamtpreis

3



Gemeinde BerghauptenGewerbegebiet Röschbühnd III, LöschwasserversorgungKostenschätzung Variante 4

1. Erd- und Straßenbauarbeiten1.1 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen sowie Verkehrssicherung 1 psch 5.000,00 €        5.000,00 €1.2 Rohrgraben herstellen 200 m³ 30,00 €             6.000,00 €1.3 Zulage für Handaushub 20 m³ 75,00 €             1.500,00 €1.4 Rohrgraben verfüllen 220 m³ 45,00 €             9.900,00 €1.5 Asphaltaufbruch 20 m³ 60,00 €             1.200,00 €1.6 Asphaltschnitt 200 m 6,00 €               1.200,00 €1.7 Wiederherstellen Asphaltdecke 75 m² 45,00 €             3.375,00 €1.8 Bordstein und Rinnenplatten aufnehmen und wiederversetzen 20 m 50,00 €             1.000,00 €1.9 Fugenband 100 m 6,00 €               600,00 €1.10 Pflaster aufbrechen 225 m 20,00 €             4.500,00 €1.11 Pflaster wiederherstellen 225 m 25,00 €             5.625,00 €Summe 1 Erd- und Straßenbauarbeiten 39.900,00 €2. Rohrleitungsbauarbeiten2.1 Wasserleitung DN 150 GGGZM liefern und verlegen 160 m 50,00 €             8.000,00 €2.2 Formteile 1 psch 5.000,00 €        5.000,00 €2.3 Inbetriebnahme 160 m 5,00 €               800,00 €Summe 2 Rohrleitungsbauarbeiten 13.800,00 €Zusammenstellung1. Erd- und Straßenbauarbeiten 39.900,00 €2. Rohrleitungsbauarbeiten 13.800,00 €Zwischensumme 53.700,00 €+ 10 % für Kleinleistung 5.370,00 €Bausumme netto 59.070,00 €+ 19 % Mehrwertsteuer 11.223,30 €Bausumme brutto 70.293,30 €+ ca. 21% 14.706,70 €Gesamtsumme brutto 85.000,00 €Gesamtsumme netto 71.428,57 €
Unvorhersehbares, Verschiedenes, Gebühren, Ingenieurleistungen und zur Aufrundung

Trockenleitung vom Trinkwasser(TW)-Tiefbrunnen Variante 4:bis zum Gewerbegebiet
GesamtpreisPos. Bezeichnung Anzahl / Einheit Einheitspreis

4



Gemeinde BerghauptenGewerbegebiet Röschbühnd III, LöschwasserversorgungKostenschätzung
Variante 1 Variante 3 Variante 4LW-Saug- brunnen LW-Tiefbrunnen LW-Trocken- leitung96 m³/h 96 m³/h 48 m³/hPE-Behälter PE-Behälterneu gebraucht gebraucht ohne DIN neu gebraucht gebraucht ohne DIN Bausumme netto 48.400,00 € 58.000,00 € 49.000,00 € 40.000,00 € 152.000,00 € 101.000,00 € 86.000,00 € 66.110,00 € 59.070,00 €+ 19 % Mehrwertsteuer 8.360,00 € 11.020,00 € 9.310,00 € 7.600,00 € 28.880,00 € 19.190,00 € 16.340,00 € 11.419,00 € 11.223,30 €Bausumme brutto 56.760,00 € 69.020,00 € 58.310,00 € 47.600,00 € 180.880,00 € 120.190,00 € 102.340,00 € 77.529,00 € 70.293,30 €+ Unvorhersehbares, Verschiedenes, Gebühren, Ingenieurleistungen und zur Aufrundung ca. 20 % 11.352,00 € 13.980,00 € 11.690,00 € 9.400,00 € 36.120,00 € 24.810,00 € 20.660,00 € 15.583,00 € 14.706,70 €Gesamtsumme brutto 68.000,00 € 83.000,00 € 70.000,00 € 57.000,00 € 217.000,00 € 145.000,00 € 123.000,00 € 93.000,00 € 85.000,00 €Gesamtsumme netto 57.142,86 € 69.747,90 € 58.823,53 € 47.899,16 € 182.352,94 € 121.848,74 € 103.361,34 € 78.151,26 € 71.428,57 €

Kostenübersicht Stahl-Behälter Stahl-Behälter100 m³ (2 x 50 m³) 300 m³ (3 x 100 m³)
Variante 2

LW-Behälter
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Variante 1 Variante 3 Variante 4LW-Saug- brunnen LW-Tiefbrunnen LW-Trocken- leitung96 m³/h 96 m³/h 48 m³/hPE-Behälter PE-Behälterneu gebraucht gebraucht ohne DIN neu gebraucht gebraucht ohne DIN Bausumme netto 48.400,00 € 58.000,00 € 49.000,00 € 40.000,00 € 152.000,00 € 101.000,00 € 86.000,00 € 66.110,00 € 59.070,00 €+ 19 % Mehrwertsteuer 8.360,00 € 11.020,00 € 9.310,00 € 7.600,00 € 28.880,00 € 19.190,00 € 16.340,00 € 11.419,00 € 11.223,30 €Bausumme brutto 56.760,00 € 69.020,00 € 58.310,00 € 47.600,00 € 180.880,00 € 120.190,00 € 102.340,00 € 77.529,00 € 70.293,30 €+ Unvorhersehbares, Verschiedenes, Gebühren, Ingenieurleistungen und zur Aufrundung ca. 20 % 11.352,00 € 13.980,00 € 11.690,00 € 9.400,00 € 36.120,00 € 24.810,00 € 20.660,00 € 15.583,00 € 14.706,70 €Gesamtsumme brutto 68.000,00 € 83.000,00 € 70.000,00 € 57.000,00 € 217.000,00 € 145.000,00 € 123.000,00 € 93.000,00 € 85.000,00 €Gesamtsumme netto 57.142,86 € 69.747,90 € 58.823,53 € 47.899,16 € 182.352,94 € 121.848,74 € 103.361,34 € 78.151,26 € 71.428,57 €Lauf, 24. Juli 2017 Hö-völ

Gemeinde BerghauptenGewerbegebiet Röschbühnd IIILöschwasserversorgungKostenschätzung - Variantenvergleich
Kostenübersicht Stahl-Behälter Stahl-Behälter100 m³ (2 x 50 m³) 300 m³ (3 x 100 m³)

Variante 2
LW-Behälter

1
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